
Dr. jur.

Erhard Hübener
Rechtsanwalt__________________________

Allgemeine Vergütungsvereinbarung

Zwischen der

Rechtsanwaltskanzlei
Dr. Erhard Hübener
Haselbusch 10 24146 Kiel              - nachfolgend “Kanzlei“ genannt -

und

………………………………..

………………………………..                 - nachfolgend „Auftraggeber“ genannt -

wird folgendes vereinbart:

1. Der Vergütung für die rechts- und steuerberatende Tätigkeit in allen der Kanzlei 
gegenwärtig oder zukünftig übertragenen Angelegenheiten wird hiermit eine 
Zeitgebühr zugrunde gelegt. Einzelne Angelegenheiten oder zu einem Pauschal-
entgelt angebotene Leistungskomponenten können von dieser Vereinbarung aus-
drücklich ausgenommen werden.

Eine Auftragserteilung ist mit dieser Vergütungsvereinbarung nicht verbunden.

2. Liegt die Zeitgebühr unter einer zwingenden gesetzlichen Gebühr wie etwa dem RVG 
(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), wird die gesetzliche Gebühr geschuldet, die sich 
aus dem Gegenstandswert ergibt.
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3. Die Kanzlei ist ferner berechtigt, für die entstandenen oder voraussichtlich ent-
stehenden Gebühren und Auslagen entsprechend den gesetzlichen Regelungen des 
RVG einen angemessenen Vorschuss zu fordern.

4. Das jeweils abgerechnete Honorar, Teilhonorar, der Vorschuss wird einschließlich 
Nebenkosten, Auslagen und der gesetzlichen MWSt. mit Zugang der Kostennote 
fällig.

5. Die Zeitgebühr beträgt je Stunde für den:
- Rechtsanwalt 200,00 Euro
- Steuerberater 150,00 Euro

6. Die Zeitgebühr gem. Ziff. 5 erhöht sich um die gesetzliche Mehrwertsteuer. Kosten 
für Geschäftsreisen, (Fahrtkosten, Übernachtungskosten etc.) sind nach den tatsäch-
lichen Aufwendungen, Auslagen zugunsten des Auftraggebers (Gerichtskosten etc.) 
gegen Nachweis zu erstatten.

7. Die Vertragspartner sind sich einig, über die Höhe der Stundensätze jährlich neu zu    
verhandeln, um diese an die Kostenentwicklung anzupassen.

8. Im Falle der Unwirksamkeit einer der Regelungen dieser Honorarvereinbarung wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist vielmehr nach dem Willen der Vertragsparteien durch eine gültige zu 
ersetzen, die dem angestrebten Vertragszweck möglichst nahe kommt.

9. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche  

10. Nebenabreden bestehen nicht.

Sonstige Vereinbarungen:

Erfüllungsort ist der Kanzleisitz Kiel, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist.

…………................., den  ………………..                    Kiel , den ……………..

………………………. ………………………..                         ……………………..
(Auftraggeber)          (Auftraggeber) (Dr. Hübener)                                                                       


